
 

 

Anerkennungserklärung zu Gestaltungsvorschriften auf dem 

Ostkirchhof Ahrensfelde 
 

Ich habe davon Kenntnis genommen, dass die von mir ausgesuchte Grabstätte in einer Abteilung mit 

allgemeiner und besonderer Gestaltungsvorschrift auf dem Ostkirchhof Ahrensfelde liegt. 

 

Die von Ihnen erwählte Grabstätte unterliegt einer zusätzlichen Gestaltungsvorschrift, welche im 

Folgenden erläutert ist: 

 Ihre Grabstätte wird mit einer Grabplatte in einheitlicher Gestaltung versehen, auf der Vor- und 

Zuname sowie das Geburts- und Sterbedatum und die Grabstättenbezeichnung angebracht 

sind. Diese Leistung erfolgt über den Friedhof. Die Partnerstaudengrabstätte ist eine gärtnerisch 

betreute Anlage vom Friedhof. In dieser Anlage dürfen keine Pflanzungen und oder 

Gestaltungen vorgenommen werden. Blumen in Vasen sind erlaubt. 

 

 

Nach den allgemeinen Gestaltungsvorschriften gilt: 

 

1. die Grabstätte nicht mit Bäumen oder solchen Gewächsen zu bepflanzen, die andere Grabstätten 

oder die öffentlichen Anlagen des Friedhofs beeinträchtigen können. 

2. die Grabstätten nicht mit Kunststoff, Eternit, Metall, Holz, Porzellan, Emaille und ähnlichen Werkstoffen 

einzufassen. 

3. die Grabstätten nicht mit Kies, Steinen, Werkstoffen (Kunstrasen) oder wasserundurchlässigem 

Material zu belegen oder abzudecken. 

4. die Grabstätten nicht mit offenem Feuer (Grabkerzen ohne Deckel) mit LED-Kerzen und anderen 

batteriebetriebenen Beleuchtungen zu gestalten. 

Ich erkenne diese Vorschriften unwiderruflich an und verpflichte mich, sie einzuhalten. 

Ahrensfelde, den _____________________  Unterschrift Nutzungsberechtigter _________________________ 
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